
 

1/13 Speicherspezifikation Haidach – WINGAS GmbH & Co. KG  Stand: 10.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speicherspezifikation 
Untergrundspeicher Haidach 
 
WINGAS GmbH & Co. KG 

Friedrich-Ebert-Straße 160 
34119 Kassel 
 
(nachfolgend „WINGAS“ genannt) 
 
 



 

2/13 Speicherspezifikation Haidach – WINGAS GmbH & Co. KG  Stand: 10.2011 

Inhaltsverzeichnis 

 
§ 1 Einleitung ......................................................................................................... 3 

§ 2 Speicherprodukte ............................................................................................. 3 

§ 3 Speicherentgelt ................................................................................................ 6 

§ 4 Basisspeichertarife........................................................................................... 7 

§ 5 Anpassung des Speichertarifes ....................................................................... 7 

§ 6 Mehrjährigkeitsfaktoren .................................................................................... 8 

§ 7 Unterjährigkeitsfaktoren ................................................................................... 9 

§ 8 Saisonalitätsfaktoren ........................................................................................ 9 

§ 9 Kapazitätsüberschreitungsentgelt .................................................................... 9 

§ 10 Kapazitätsüberschreitungstarife ....................................................................... 9 

§ 11 Rundungsregel .............................................................................................. 10 

§ 12 Technische Einschränkungen ........................................................................ 10 

§ 13 Einspeicher- und Ausspeicherkennlinien ....................................................... 10 

§ 14 Übergabepunkte ............................................................................................ 12 

§ 15 Erdgasbeschaffenheit .................................................................................... 13 

§ 16 Änderung der Speicherspezifikation .............................................................. 13 



 

3/13 Speicherspezifikation Haidach – WINGAS GmbH & Co. KG  Stand: 10.2011 

§ 1 Einleitung 

1. Die Speicherspezifikation für den Speicher Haidach definiert sämtliche 
für den Speicher Haidach erforderlichen Details zur Ermöglichung der 
Erbringung von Speicherdienstleistungen durch WINGAS in der Spei-
cherlokation Haidach. Die 39 km lange (österreichische) Austria-
Bavaria-Gas-Anbindungsleitung (ABG), die den Speicher Haidach an das 
SÜDAL-Leitungssystem der  WINGAS TRANSPORT GmbH & Co. KG im 
Raum Burghausen anbindet, ist Bestandteil der Speicherlokation 
Haidach. 

2. Es gelten die in den Speicherzugangsbedingungen für die Speiche-
rung von Erdgas genannten Definitionen. Begriffe, die in der Einzahl 
verwendet werden, umfassen auch die Mehrzahl und umgekehrt, soweit 
nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist oder sich aus dem 
Sachzusammenhang ergibt. 

3. Bei Abschluss eines Speichervertrages wird die Speicherspezifikation 
der dem Speichervertrag zu Grunde liegenden Speicherlokation Be-
standteil des Speichervertrages sein. 

§ 2 Speicherprodukte 

§ 2.1 WINSTORE®-PACK 
1. Bei dem Speicherprodukt WINSTORE®-PACK handelt es sich um ein 

Gebündeltes Speicherprodukt mit einer Mindestlaufzeit von einem (1) 
Jahr. Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE®-PACK 
nur noch eine geringere als in Satz 1 genannte Laufzeit im Speicherjahr 
zur Verfügung steht, kann WINGAS von der Mindestlaufzeit abweichen. 

2. WINSTORE®-PACK beinhaltet in Haidach Speicherkapazitäten in fol-
gendem Verhältnis: 
a) Einspeicherkapazität: 10,00 kWh/h und 
b) Ausspeicherkapazität: 10,00 kWh/h und 
c) Arbeitsgasvolumen: 22.000,00 kWh 

3. Für die Speicherlokation Haidach wird von WINSTORE®-PACK insge-
samt die folgende Bündelanzahl angeboten: 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 ab 2016 

180.375 362.745 317.295 289.015 289.015 289.015 362.745 

4. Die Mindestbuchungsmenge von WINSTORE®-PACK liegt bei 500 Stück. 
Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE®-PACK nur noch 
eine geringere als in Satz 1 genannte Anzahl zur Verfügung steht, kann 
WINGAS von der Mindestbuchungsmenge abweichen. 
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5. WINSTORE®-PACK unterliegt den Einschränkungen aus den geltenden 
Ein- und Ausspeicherkennlinien gemäß  § 13. 

§ 2.2 WINSTORE®-ADD 
1. Bei dem Speicherprodukt WINSTORE®-ADD handelt es sich um ein 

Ungebündeltes Speicherprodukt mit einer Mindestlaufzeit von einem 
(1) Speichertag, welches zusätzlich zu WINSTORE®-PACK vom Spei-
cherkunden kontrahiert werden kann. 

2. Für die Speicherlokation Haidach werden in Ausbaustufe II die folgen-
den Speicherkapazitäten für WINSTORE®-ADD angeboten: 
a) Einspeicherkapazität: 72.550 kWh/h und 
b) Ausspeicherkapazität: 442.550 kWh/h und 
c) Arbeitsgasvolumen: 1.596.078.000 kWh 
Diese Speicherkapazitäten können jeweils einzeln oder in einer beliebi-
gen Kombination gebucht werden. 

3. WINSTORE®-ADD unterliegt den Einschränkungen aus den geltenden 
Ein- und Ausspeicherkennlinien gemäß  § 13. 

§ 2.3 WINSTORE®-PART 
1. Bei dem kurzfristigen und Unterbrechbaren Speicherprodukt 

WINSTORE®-PART handelt es sich um ein Gebündeltes Speicherpro-
dukt mit einer Laufzeit von mindestens einem (1) Monat und maximal 
zwei (2) Jahren, welches gemäß Ziffer  5 unterbrechbar ist. 

2. WINSTORE®-PART beinhaltet in Haidach Speicherkapazitäten in fol-
gendem Verhältnis: 
a) Einspeicherkapazität: 10,00 kWh/h und 
b) Ausspeicherkapazität: 10,00 kWh/h und 
c) Arbeitsgasvolumen: 4.000,00 kWh 

3. Für die Speicherlokation Haidach werden in Ausbaustufe II insgesamt 
47.883 Bündel von WINSTORE®-PART angeboten. 

4. Die Mindestbuchungsmenge von WINSTORE®-PART liegt bei 100 Stück. 
Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE®-PART nur noch 
eine geringere als in Satz 1 genannte Anzahl zur Verfügung steht, kann 
WINGAS von der Mindestbuchungsmenge abweichen. 

5. Für das Speicherprodukt WINSTORE®-PART hat WINGAS das Recht, 
jederzeit die Ein- und/oder Ausspeicherkapazitäten des Speicherkun-
den ganz oder teilweise mit einer Vorankündigungszeit von mindestens 
drei (3) Stunden zu unterbrechen. 
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6. Im Fall einer Unterbrechung bekommt der Speicherkunde das Spei-
cherentgelt anteilig auf die unterbrochene Nutzungszeit zurückerstattet, 
wobei die Rückerstattung auf 50% des Speicherentgeltes beschränkt 
ist. Eine Verrechnung mit den monatlichen Zahlungen ist zulässig. 

7. Die Kennlinienbeschränkung gemäß  § 13 besteht nicht. 

§ 2.4 WINSTORE®-PRO 
1. Bei dem Speicherprodukt WINSTORE®-PRO handelt es sich um ein 

Gebündeltes Speicherprodukt, welches zusätzlich unterbrechbare 
Transportkapazitäten sowie einen Backup-Service beinhaltet. 
WINSTORE®-PRO hat eine Mindestlaufzeit von einem (1) Jahr. Für den 
Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE®-PRO nur noch eine ge-
ringere als in Satz 1 genannte Laufzeit zur Verfügung steht, kann 
WINGAS von der Mindestlaufzeit abweichen. 

2. WINSTORE®-PRO beinhaltet in Haidach Speicherkapazitäten in fol-
gendem Verhältnis: 
a) Einspeicherkapazität: 10,00 kWh/h und 
b) Ausspeicherkapazität: 10,00 kWh/h und 
c) Arbeitsgasvolumen: 22.000,00 kWh 

3. Für die Speicherlokation Haidach wird von WINSTORE®-PRO insge-
samt die folgende Bündelanzahl angeboten: 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 ab 2016 

0 0 45.450 73.730 73.730 73.730 0 

4. Die Mindestbuchungsmenge von WINSTORE®-PRO liegt bei 500 Stück. 
Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE®-PRO nur noch 
eine geringere als in Satz 1 genannte Anzahl zur Verfügung steht, kann 
WINGAS von der Mindestbuchungsmenge abweichen. 

5. WINSTORE®-PRO unterliegt den Einschränkungen aus den geltenden 
Ein- und Ausspeicherkennlinien gemäß  § 13. 

6. WINSTORE®-PRO beinhaltet Transportkapazitäten von jeweils 10 kWh/h 
an den folgenden Punkten: 
a) Entry Neuhofen (fest) bei WINGAS Transport GmbH  
b) Exit Neuhofen (fest) bei WINGAS Transport GmbH  
c) Entry Haiming (fest) bei WINGAS Transport GmbH  
d) Exit Haiming (fest) bei WINGAS Transport GmbH  
e) Entry Haiming (unterbrechbar) bei der Open Grid Europe GmbH 
f) Exit Haiming (unterbrechbar) bei der Open Grid Europe GmbH 

7. WINSTORE®-PRO ist mit Angabe des Übergabepunktes gemäß  § 14, 
Ziffer  3 und  4 zu nominieren. 
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8. Im Falle einer Unterbrechung der Transportkapazitäten gemäß Ziffer  6 
zum und vom Übergabepunkt verpflichtet sich WINGAS zu einer pau-
schalen Ausgleichszahlung in Höhe von 0,5 €ct/(kWh), sofern die Unter-
brechung bei einer Buchung fester Transportkapazitäten in diesem Zeit-
punkt nicht erfolgt wäre. Die Ausgleichszahlung bezieht sich auf den tat-
sächlichen Umfang der Transportunterbrechung. Die Ausgleichzahlung 
wird gewährt bis zu einer Unterbrechungsmenge von maximal 11.000 
kWh pro Speicherjahr und kontrahiertem Bündel von WINSTORE®-
PRO. WINGAS wird dem Speicherkunden über die Unterbrechungs-
mengen einen geeigneten Nachweis erbringen. Weitergehende Ansprü-
che jeglicher Art des Speicherkunden im Zusammenhang mit der zurvor 
genannten Unterbrechung bestehen nicht. 

9. Die Nominierungen für WINSTORE®-PRO müssen separat von anderen 
Speicherprodukten erfolgen. 

§ 3 Speicherentgelt 

1. Der Speicherkunde ist verpflichtet, das jeweilige Speicherentgelt für 
die entsprechenden von WINGAS vorgehaltenen Speicherkapazitäten 
zu zahlen. Der Anspruch auf Zahlung dieses Speicherentgeltes entsteht 
mit Beginn des Starttages des betreffenden Speichervertrages. 

2. Der für die Berechnung des Speicherentgeltes anzuwendende Spei-
chertarif berechnet sich ausgehend von dem Basisspeichertarif gemäß 
 § 4 nach den in  § 5 festgelegten Regelungen. 

3. Zur Ermittlung des Speicherentgeltes werden die Anzahl der kontrahier-
ten Speicherprodukte mit dem Speichertarif gemäß Ziffer  2 multipliziert 
und eine Gesamtsumme über alle Speicherprodukte gebildet. 

4. Für den Fall, dass Unterjährigkeits- oder Mehrjährigkeitsfaktoren zur 
Anwendung kommen, wird das gemäß Ziffer  3 errechnete Speicherent-
gelt mit den entsprechenden Faktoren gemäß  § 6 und  § 7 multipliziert. 

5. Für unterjährige Buchungszeiträume wird das gemäß Ziffer  3 und Ziffer  4 
errechnete, jährliche Speicherentgelt zur Ermittlung des Speicherent-
gelts je Monat durch zwölf (12) dividiert. Das Speicherentgelt je Monat 
gemäß Satz 1 wird zur Ermittlung des Speicherentgelts je Speichertag 
durch dreißig (30) dividiert. 

6. Für den Fall, dass Saisonalitätsfaktoren gemäß  § 8 zur Anwendung 
kommen, wird das gemäß Ziffer  5 errechnete, unterjährige Speicherent-
gelt mit den entsprechenden Faktoren multipliziert. 

7. Für den Fall, dass eine Ausgleichszahlung gemäß  § 2.4, Ziffer  8 zur An-
wendung kommt, wird diese dem Speicherkunden im auf die Unterbre-
chung folgenden Monat gutgeschrieben und mit dem Speicherentgelt 
gemäß Rechnungsstellung verrechnet. 
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§ 4 Basisspeichertarife 

1. Der Basisspeichertarif für WINSTORE®-PACK gemäß  § 2.1 beträgt: 
142,95 € pro Jahr und Bündel. 

2. Der Basisspeichertarif für WINSTORE®-ADD gemäß  § 2.2 beträgt: 

a) Einspeicherkapazität: 5,07 €/(kWh/h)/a 
b) Ausspeicherkapazität: 7,10 €/(kWh/h)/a 
c) Arbeitsgasvolumen: 0,20 ct/kWh/a 

3. Der Basisspeichertarif für WINSTORE®-PART gemäß  § 2.3 beträgt: 
129,77 € pro Jahr und Bündel. 

4. Der Basisspeichertarif für WINSTORE®-PRO gemäß  § 2.4 beträgt: 

154,21 pro Jahr und Bündel 
Die Entgelte der für WINSTORE®-PRO erforderlichen Transportkapazitä-
ten gemaß  § 2.4, Ziffer  6 werden zusätzlich zu dem aus dem zuvor ge-
nannten Basisspeichertarif errechneten Speicherentgelt in Rechnung 
gestellt.  Die Basis für die Rechnungstellung gemäß Satz 1 sind die je-
weils gültigen Veröffentlichungen der jeweiligen Netzbetreiber. 

5. Alle genannten Tarife sind Nettotarife, neben denen zusätzlich die ge-
setzlich geschuldete Umsatzsteuer mit dem jeweils geltenden Steuersatz 
gesondert in Rechnung gestellt wird. 

§ 5 Anpassung des Speichertarifes 

1. Ausgehend von den Basisspeichertarifen gemäß  § 4, wird der für die 
Rechnungsstellung und Zahlung geltende Speichertarif jeweils zum 
01.04. eines jeden Jahres nach folgender Formel angepasst: 

 

)
L
L x0,15

I
I x0,15(0,70 x EE

00
0 ++=  

 

In dieser Formel bedeuten: 
E = Speichertarif in €/Jahr bzw. €/Monat. 
E0 = Basisspeichertarif gemäß  § 4. 
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I = Jahresdurchschnittswert des Indexes von Erzeugerpreisen der 
Investitionsgüterproduzenten des dem Anpassungstermin vo-
rausgehenden Kalenderjahres. 
Die Notierungen der Indizes der Erzeugnisse der Investitionsgü-
terproduzenten werden in der Fachserie 17 des Statistischen 
Bundesamtes; Preise; Reihe 2; – Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte (Inlandsabsatz) – veröffentlicht. 

I0 = 102,4 Punkte = Indexwert (2005 = 100) im Basisjahr 2009 
L = Jahresdurchschnittswert des Indexes der tariflichen Stundenlöh-

ne in der Energieversorgung des dem Anpasssungstermin vo-
rausgehenden Kalenderjahres. 
Die Notierungen der Indizes der tariflichen Stundenlöhne in der      
Energieversorgung werden in der Fachserie 16 des Statistischen 
Bundesamtes; Löhne und Gehälter; Reihe 4.3 - Index der tarifli-
chen Stundenverdienste im produzierenden Gewerbe und im 
Dienstleistungsbereich; Basis 2005 = 100; Früheres Bundesge-
biet; WZ 35 - veröffentlicht. 

L0 = 111,6 Punkte = Indexwert (2005 = 100) im Basisjahr 2009 
2. Werden die unter Ziffer   1 genannten Notierungen oder Indizes nicht mehr 

oder in einer nicht vergleichbaren Art und Weise veröffentlicht, so ist 
WINGAS berechtigt ab dem Zeitpunkt der Nichtveröffentlichung den wirt-
schaftlichen Grundgedanken der Preisanpassung möglichst nahekom-
mende andere Notierungen oder Indizes festzulegen. 

§ 6 Mehrjährigkeitsfaktoren 

In Haidach gelten für den Fall der mehrjährigen Buchung von Speicherka-
pazitäten in Form der angebotenen Speicherprodukte WINSTORE®-PACK, 
WINSTORE®-ADD und WINSTORE®-PRO gemäß  § 2 die folgenden Mehr-
jährigkeitsfaktoren: 
 

Buchungszeitraum Faktor
≥ 24 Monate 0,9850
≥ 36 Monate 0,9700
≥ 48 Monate 0,9550
≥ 60 Monate 0,9400
≥ 72 Monate 0,9250  
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§ 7 Unterjährigkeitsfaktoren 

Für unterjährige Buchungszeiträume der Speicherprodukte WINSTORE®-
ADD und WINSTORE®-PART in der Speicherlokation Haidach gelten die 
folgenden Unterjährigkeitsfaktoren: 
 

Buchungszeitraum Faktor
≥ 6 Monate 1,050
≥ 3 Monate 1,100

≥ 1 Speichertag 1,200  

§ 8 Saisonalitätsfaktoren 

Für eine unterjährige Buchung von WINSTORE®-ADD gelten in Abhängig-
keit von der gebuchten Einzelleistung in bestimmten Monat zusätzlich die 
folgenden Saisonalitätsfaktoren: 
a) Einspeicherkapazität von April bis September:  1,1000 
b) Ausspeicherkapazität von Oktober bis März:  1,2000 
c) Arbeitsgasvolumen von Juli bis Dezember: 2,0000 

§ 9 Kapazitätsüberschreitungsentgelt 

1. Ausgehend vom Kapazitätsüberschreitungstarif gemäß nachfolgen-
dem  § 10 berechnet sich das Kapazitätsüberschreitungsentgelt täglich 
auf Basis der maximalen stündlichen Kapazitätsüberschreitung pro 
Speichertag, die 100% der gebuchten Speicherkapazität überschreitet. 

2. Fällt der Speicherstand des Speicherkunden unter Null (0), ist 
WINGAS berechtigt, aber nicht verpflichtet, Erdgas, das zum Ausgleich 
der Speicherbilanz des Speicherkunden benötigt wird, einzukaufen 
und einzuspeichern. Der Speicherkunde ist in diesem Fall verpflichtet, 
WINGAS 150% des Einkaufspreises sowie alle mit diesem Einkauf zu-
sammenhängenden Kosten zu erstatten. 

§ 10 Kapazitätsüberschreitungstarife 

1. Der Kapazitätsüberschreitungstarif beträgt: 
a) Einspeicherkapazität: 2,8 ct/(kWh/h)/d 
b) Ausspeicherkapazität: 3,9 ct/(kWh/h)/d 
c) Arbeitsgasvolumen: 5,5 ct/MWh/d 
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2. Alle genannten Tarife sind Nettotarife, neben denen zusätzlich die ge-
setzlich geschuldete Umsatzsteuer mit dem jeweils geltenden Steuersatz 
gesondert in Rechnung gestellt wird. 

§ 11 Rundungsregel 

Für Berechnungen dieser Speicherspezifikation gilt, dass Zwischenrechun-
gen auf vier (4) und Endergebnisse auf zwei (2) Dezimalstellen auf- bzw. ab-
gerundet werden. Lautet die fünfte (5.) bzw. die dritte (3.) Dezimalstelle auf 
fünf (5) oder darüber, so wird aufgerundet, bei kleinerer Endzahl abgerundet. 

§ 12 Technische Einschränkungen 

1. Sämtliche Speicherkapazitäten der unter  § 2 beschriebenen Speicher-
produkte unterliegen den unter Ziffer  2 bis  3 aufgeführten technischen 
Einschränkungen, die gemäß der Speicherzugangsbedingungen nach 
dem in den Vertragsabwicklungsbedingungen geregelten Nominie-
rungsverfahren dem Speicherkunden mitgeteilt werden. 

2. Für den Betrieb des Erdgasspeichers Haidach sind die folgenden Min-
destflussmengen für die Ein- und Ausspeicherung erforderlich: 
Einspeicherung: 15.000 m³/h 
Ausspeicherung: 15.000 m³/h 

3. Beim Betrieb des Erdgasspeichers Haidach sind die folgenden Um-
schalt- und Anfahrzeiten zu berücksichtigen: 
Anfahrzeit Einspeicherung: bis zu 2,0 h 
Anfahrzeit Ausspeicherung: bis zu 2,0 h 
Umschaltzeit Einspeicherung/Ausspeicherung: 

- regulär bis zu 2,0 h 
- in technischen Ausnahmefällen bis zu 4,0 h 

4. Die Frist für die Abgabe einer Renominierung beläuft sich in der Spei-
cherlokation Haidach auf sechs (6) Stunden. In technischen Ausnahme-
fällen kann die Renominierung von WINGAS abgelehnt werden. 

§ 13 Einspeicher- und Ausspeicherkennlinien 

1. Die Nutzbarkeit der Speicherprodukte gemäß  § 2.1 und  § 2.2 ist be-
schränkt durch die Ein- und Ausspeicherkennlinie. 

2. Die hier unterstellten Ein- und Ausspeicherkennlinien des Erd-
gasspeichers Haidach gelten in Verbindung mit den Speicherproduk-
ten gemäß  § 2.1,  § 2.2 und  § 2.4 auch für die entsprechenden Spei-
cherverträge. 
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3. WINGAS ist berechtigt, bei Erreichen eines prozentualen Anteils des ein-
gespeicherten Arbeitsgasvolumens gemäß Ziffer  4 und  5 die Ein- oder 
Ausspeicherkapazitäten auf den gemäß Ziffer  4 und  5 vorgegebenen 
Prozentsatz zu senken. 

4. Die Einspeicherkennlinie zeigt die Einspeicherkapazitäten als Funk-
tion des Arbeitsgasvolumens des Speicherkunden, zu deren Nutzung 
er berechtigt ist. 
 

 
 

Die verfügbaren Einspeicherkapazitäten des Speicherkunden (EK) 
werden oberhalb eines Speicherstandes des Arbeitsgasvolumens 
(AGV) von 70% wie folgt berechnet: 

EK [%] = AGV [%] x (-2) + 240 
5. Die Ausspeicherkennlinie zeigt die Ausspeicherkapazitäten als Funk-

tion des Arbeitsgasvolumens des Speicherkunden, zu deren Nutzung 
er berechtigt ist. 
 

 
 

Die verfügbaren Ausspeicherkapazitäten des Speicherkunden (AK) 
werden unterhalb eines Speicherstandes des Arbeitsgasvolumens 
(AGV) von 30% wie folgt berechnet: 

AK [%] = AGV [%] x 1,3333 + 60 
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§ 14 Übergabepunkte 

1. Einspeicherpunkt ist der Entry-Punkt der Speicherlokation Haidach, 
welcher dem Punkt entspricht, an dem die Speicherlokation mit dem 
Angrenzenden Erdgastransportsystem verbunden ist (Netzkopplungs-
punkt: „Neuhofen“; Netzpunkt-ID: ZAMA). Angrenzendes Erdgastrans-
portsystem der Speicherlokation Haidach ist das von der WINGAS 
TRANSPORT GmbH, Kassel, betriebene Erdgastransportsystem. 

2. Ausspeicherpunkt ist der Exit-Punkt der Speicherlokation Haidach, 
welcher dem Punkt entspricht, an dem die Speicherlokation mit dem 
Angrenzenden Erdgastransportsystem verbunden ist (Netzkopplungs-
punkt: „Neuhofen“, Netzpunkt-ID: ZAMA). Angrenzendes Erdgastrans-
portsystem der Speicherlokation Haidach ist das von der WINGAS 
TRANSPORT GmbH, Kassel betriebene Erdgastransportsystem. 

3. Abweichend von Ziffer   1 befindet sich der Einspeicherpunkt für das 
Speicherprodukt WINSTORE®-PRO am virtuellen Handelspunkt (VP) 
des Markt-gebietes von Net Connect Germany (NCG). Alternativ zu Satz 
1 kann der Netzkopplungspunkt „Überackern“ (Netzpunkt-ID: ZAAA) der 
WINGAS TRANSPORT GmbH durch den Speicherkunden als Einspei-
cherpunkt gewählt werden. Hierzu sind die Transportkapazitäten vom 
Netzkopplungspunkt „Überackern“ (Netzpunkt-ID: ZAAA) zum Netzkopp-
lungspunkt „Neuhofen“ (Netzpunkt-ID: ZAMA) durch den Speicherkun-
den selbst zu buchen und in den Bilanzkreis der WINGAS einzubringen. 
Eine gleichzeitige Nutzung beider Einspeicherpunkte ist nicht möglich. 

4. Abweichend von Ziffer   2 befindet sich der Ausspeicherpunkt für das 
Speicherprodukt WINSTORE®-PRO am virtuellen Handelspunkt (VP) 
des Markt-gebietes von Net Connect Germany (NCG). Alternativ zu Satz 
1 kann der Netzkopplungspunkt „Überackern“ (Netzpunkt-ID: ZAAA) der 
WINGAS TRANSPORT GmbH durch den Speicherkunden als Aus-
speicherpunkt gewählt werden. Hierzu sind die Transportkapazitäten 
vom Netzkopplungspunkt „Neuhofen“ (Netzpunkt-ID: ZAMA) zum Netz-
kopplungspunkt „Überackern“ (Netzpunkt-ID: ZAAA) durch den Spei-
cherkunden selbst zu buchen und in den Bilanzkreis der WINGAS ein-
zubringen. Eine gleichzeitige Nutzung beider Ausspeicherpunkte ist 
nicht möglich. 

5. Für das Speicherprodukt WINSTORE®-PRO ist ein gleichzeitiges Ein- 
und Ausspeichern nicht möglich.  

6. Das Allokationsverfahren in Haidach ist deklaratorisch. 
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§ 15 Erdgasbeschaffenheit 

Für den Speicher Haidach gelten an den unter  § 14 genannten Übergabe-
punkten die Werte des österreichischen Standards G31 mit Ausnahme der 
folgenden Parameter: 
Wobbe- Index min.* kWh / m³ 13,60 

Wobbe-Index max.* kWh / m³ 15,70 

Kohlenwasserstofftaupunkt  °C -2 @ 1 - 70 bar (a) 

Wassertaupunkt °C -8 @ 70 bar (a) 
*) Die brenntechnischen Kenndaten beziehen sich auf eine Referenztemperatur von 298,15 K für die Verbrennung 

bei NORMVOLUMEN mit den Referenzbedingungen von 1,01325 bar und 273,15 K. 

§ 16 Änderung der Speicherspezifikation 

1. WINGAS ist berechtigt, die Speicherspezifikation – mit Ausnahme der 
§§ 3 bis 5 - jederzeit zu ändern. Abweichend von Satz 1 ist WINGAS je-
derzeit zu einer Änderung der §§ 3 bis 5 berechtigt, soweit es sich hierbei 
um wirtschaftlich neutrale Aktualisierungen oder Ergänzungen ohne 
Auswirkung auf bestehende Speicherprodukte handelt. 

2. Hinsichtlich der Änderung der Speicherspezifikation gilt § 32 der Spei-
cherzugangsbedingungen entsprechend. 
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